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1 Einleitung 

Mit der Änderung des Baugesetzbuches vom 20.07.2004 wurden die europarechtlichen Vor-

gaben zur Umweltprüfung im Bereich der Bauleitplanung umgesetzt. Eine ganz wesentliche Än-

derung stellt dabei die Einführung der Umweltprüfung für alle Bauleitpläne dar. Sie gilt für die 

Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen 

einschließlich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 4 ĂWindpark Ochtersumñ soll die Errichtung von 10 Windenergie-

anlagen mit einer maximalen Höhe von 200 m bzw. 150 m in der Gemeinde Ochtersum ermög-

licht werden. Für die zehn Windenergieanlagen wurde zwischenzeitlich beim Landkreis Witt-

mund der Genehmigungsantrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz gestellt.  

 

Im Mittelpunkt der Umweltprüfung steht der Umweltbericht, der die Grundlage für die Beteili-

gung der Öffentlichkeit und eine sachgerechte Abwägung der Umweltbelange durch die Gemein-

de bietet. Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf alle 

Umweltbelange nach BauGB § 1 (6) Pkt. 7 (Mensch, Boden, Wasser, Luft/Klima, Tiere / Pflan-

zen, biologische Vielfalt, Landschaftsbild und Kultur- und Sachgüter) geprüft und die Ergebnisse 

im Umweltbericht dargestellt. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zum Bebau-

ungsplan. 

 

Für die Errichtung und den Betrieb einer Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von je-

weils mehr als 50 m mit 6-20 Windkraftanlagen ist nach Anlage 1 Nr. 1.6.2 UVPG eine allge-

meine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3c, Satz 2 erforderlich. 

Es wurde im Rahmen des Genehmigungsantrages nach BImSchG eine Umweltverträglichkeits-

studie (UVS) für 10 Anlagen erstellt, um die Auswirkungen des Windparkkomplexes auf die 

Umwelt zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Inhalt und Umfang der UVS sind im § 6 

UVPG geregelt. 

Zur besonderen Berücksichtigung des Artenschutzes wurde eine spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung durchgeführt.  
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Abbildung 1: Übersichtskarte (Quelle: www.geolife.de) 

 

Die geplanten Windenergieanlagenstandorte befinden sich im nordöstlichen Samtgemeinde-

gebiet Holtriem. 
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Abbildung 2: Geplante WEA-Standorte in Ochtersum (Quelle: www.geolife.de) 
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2 Beschreibung der Planung 

2.1 Angaben zum Standort 

Die Standorte liegen in der Gemeinde Ochtersum, im Bereich der Hartsgaster Niederung. Die 

exakte Lage der geplanten Anlagen kann aus dem Bebauungsplan entnommen werden. Es sind 8 

Windenergieanlagen mit einer maximalen Höhe von 200 m und 2 Anlagen mit einer maximalen 

Höhe von 150 m geplant. 

 

 

2.2 Anlass und Ziele der Bauleitplanung 

Anlass für die vorliegende Bauleitplanung ist die geplante Errichtung von 10 Windenergieanla-

gen in der Gemeinde Ochtersum. 

Im Bebaungsplan werden die Anlagenstandorte, die Zuwegungen und die maximale Höhe von 

200 m bzw. 150 m festgesetzt. 

 

 

2.3 Fachgesetze 

Relevant sind die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Bundesimmisionsschutzgesetz, 

die Bundesnaturschutzgesetze, die Wassergesetze und das Bundesbodenschutzgesetz. 

 

 

Natur-/Artenschutz 

Die speziellen Artenschutzbelange sind nach § 44 ff BNatSchG zu berücksichtigen, mit denen 

die Artenschutzbestimmungen der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie in Bundesrecht 

umgesetzt werden sollen. 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurden Brutvögel, Gastvögel und Fleder-

mäuse kartiert. Es wurde eine Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchgeführt.  
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2.4 Fachplanungen 

2.4.1 Landesraumordnungsprogramm 

Das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2012 mit Änderungen Entwurf 

2014) hat für das Plangebiet keine Festlegungen definiert.  

 

 

2.4.2 Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Wittmund 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den Landkreis Wittmund (2006) hat in 

seiner zeichnerischen Darstellung die durch die Flächennutzungspläne der Samtgemeinden E-

sens, Holtriem, der Stadt Wittmund und der Gemeinde Friedeburg abgesicherten Windparks als 

Vorrangstandorte für Windenergiegewinnung festgelegt. Die Steuerungsmöglichkeiten des Bau-

planungsrechtes im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinden sind hierzu aus regional-

planerischer Sicht ausreichend. 

 

Für die 10 Anlagenstandorte in der Gemeinde Ochtersum sieht das RROP die Darstellung als 

Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft im betroffenen Plangebiet und Vorsorgegebiet für die 

Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft vor.  

 

Die vorgenannten Vorsorgegebiete sind als Grundsätze der Raumordnung zu verstehen, die der 

Abwägung unterliegen und in diese einzustellen und ggf. zurückzustellen sind. Sie entfalten 

Wirkung nur gegenüber raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen. 
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2.4.3 Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) Landkreis Wittmund (2007) liegt als Entwurf vor. Er trifft für 

den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 4 folgende Aussagen: 

 

Karte Aussagen LRP  

Karte III 1.2 Arten- und Lebensgemeinschaften 
¶ Bereich mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit des Natur-

haushalts/Grünlandbereich der Marschen mit großflächigem 

Grüppensystem 

¶ wichtige Bereiche: Hartsgaster Tief, Grünlandbereiche mit 

Gr¿ppensystemen, Wiesenvogelgebiet ĂHoltgaster Wiesenñ 

Karte III 2.1 Landschaftsbild Zustandsbeschreibung Keine Aussage  

Karte III 2.2 Landschaftsbild wichtige Bereiche 
¶ teils überwiegend durch Wallhecken gegliederter, dünn besiedel-

ter Raum, teils weitgehend siedlungs- und gehölzfreier Raum 

¶ Teilraum besonderer Eigenart Ă Holtgaster Gr¿nlandbereichñ 

Karte IV 1. Grundzüge Biotopverbundsystem 
¶ Erhalt/Sicherung halbnatürlicher Ökosysteme durch Extensivie-

rungsmaßnahmen (Grünland / Wiesenvögel) 

Karte V Schutz, Pflege und Entwicklung 
¶ Erhalt und Entwicklung von Grünlandgebieten mit Vorrang-

funktion Lebensraum für Wat- und Wiesenvögel 

¶ Eingrünung gestörter Ortsränder 

¶ Holtgaster Niederung als Landschaftsschutzgebietswürdiger 

Bereich (LWB 2) 

 

 

2.4.4 Flächennutzungsplan 

Im Rahmen der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Samtgemeinde Holtriem 

wurde der Bereich der geplanten Windenergieanlagen als Sonderbaufläche für Windenergie-

anlagen dargestellt. Die 10. FNP-Änderung wurde vom Rat der Samtgemeinde Holtriem am 

27.08.2014 beschlossen und am 16.12. 2014 vom Landkreis Wittmund genehmigt. Sie ist am 

30.01.2015 wirksam geworden. 
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2.4.5 EU-Vogelschutzgebiete und  FFH-Gebiete 

Die Standorte in der Gemeinde Ochtersum liegen außerhalb von Vogelschutz- und FFH-

Gebieten. 

 

Der Abstand zwischen den nördlichsten Windenergieanlagenstandorten und dem Nationalpark 

Niedersächsisches Wattenmeer mit der Zone II (Zwischenzone), die gleichzeitig europäisches 

Vogelschutzgebiet (V 01 EU-Code: DE 2210-401) und FFH-Schutzgebiet ist, beträgt ca. 5 km 

Luftlinie. 

 

Der Abstand zum angrenzenden EU-Vogelschutzgebiet  V 63 ĂOstfriesische Seemarsch zwi-

schen Norden und Esensñ (EU-Code: DE 2309-431) beträgt rund 3 km Luftlinie.  

 

Rund 2,6 km Luftlinie östlich liegt das FFH-Gebiet ĂOchsenweide, Schafhauser Wald und 

Feuchtwiese bei Esensñ (EU 2311-311). Das FFH-Gebiet ist deckungsgleich mit dem Natur-

schutzgebiet Ochsenweide (WE 00109). 

 

 

2.4.6 Naturschutzgebiete 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG ausgewiesen. 

 

 

2.4.7 Landschaftsschutzgebiete 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG ausgewie-

sen. 

Etwa 1,0 km Luftlinie des östlichen Windenergieanlagenstandortes beginnt das Landschafts-

schutzgebiet ĂLeegmoorñ.  

 

Gemäß NLT (2014) wird für Landschaftsschutzgebiete kein allgemein gültiger Abstand zu 

Windparks empfohlen. Der Abstand von mehr als 500 m wird unter Beachtung der örtlichen 

Strukturen (Siedlungen, Gehölze) als ausreichend erachtet.  
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Die Landschaftsschutzgebiete werden zur Berücksichtigung ihrer besonderen Bedeutung für das 

Landschaftsbild mit einer hohen Empfindlichkeit bewertet.  

 

Die Holtgaster Niederung ist als LWB 2 (LSG-würdiger Bereich) im Landschaftsrahmenplan 

(LK Wittmund) dargestellt. Schutzzweck ist der Erhalt und die Entwicklung eines reich struk-

turierten, großflächig offenen Niederungsbereichs mit ausschließlicher Grünlandnutzung und 

zum Teil feuchten und nassen Standorten, Röhrichten, Riedern, Stillgewässern sowie Fließ-

gewässern mit Bedeutung für Pflanzenarten und Biotoptypen der Roten Liste sowie für Wiesen-

vögel. 

 

 

2.4.8 Naturdenkmale 

Naturdenkmale nach § 28 BNatSchG kommen innerhalb der Planflächen nicht vor. 

 

 

2.4.9 Geschützte Landschaftsbestandteile 

Geschützte Landschaftsbestandteile nach § 29 BNatSchG sind innerhalb der Planflächen nicht 

ausgewiesen.  

 

 

2.4.10 Gesetzlich geschützte Biotope 

Innerhalb der Windparkflächen liegen einige geschützte Stillgewässer (SEZ). Diese Biotope 

wurden bei der näheren Standortwahl berücksichtigt. Es finden keine Beeinträchtigungen der 

nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope statt. 
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2.5 Beteiligungsverfahren 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte mit 

Schreiben der Gemeinde vom 26.05.2015. Es bestand Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 

03.07.2015. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte mit Bekanntmachung vom 26.05.2015, 

die Unterlagen lagen vom 25.06.2015 bis zum 03.07.2015 öffentlich aus. 

 

Folgende umweltrelevante Stellungnahmen wurden eingereicht: 

 

 

2.5.1 Zum Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

Landkreis Wittmund: Hinsichtlich der naturschutzfachlichen Beurteilung des Gebietes für Brut-

vögel bestehen Zweifel, ob nicht doch durch die Errichtung der Anlagen Verbotstatbestände ge-

mäß § 44 BNatSchG bestehen. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wurden keine 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG festgestellt. 

 

Auch hinsichtlich der Fledermäuse werden aus naturschutzfachlicher Sicht erhebliche Bedenken 

geäußert. Der Kartierer sieht für die WEA-Standorte 1, 2 und 5 erhebliche Beeinträchtigungen 

für die Breitflügel- und Rauhautfledermaus. Auch hier wird im Umweltbericht empfohlen, im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG Vermeidungsmaßnahmen vorzunehmen, 

um einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG zu vermeiden. Dies 

kann nur durch Abschalten der Anlagen für größere Zeiträume erfolgen. Erst nach einem erfolg-

ten Monitoring kann dann abschließend entschieden werden, zu welchen Zeiten die Anlagen 

ausgeschaltet werden müssen. Es werden erforderlich Vermeidungsmaßnahmen (Abschaltzeiten 

und Monitoring) festgelegt. Dies gilt im Falle des geplanten Windparks Ochtersum ausschließ-

lich für den Sommer und Herbst. Zudem wird ein zweijähriges Monitoring zur Ermittlung der 

genauen zeitlichen Begrenzung der Abschaltzeiten vorgeschlagen. Die WEA-Standorte 1 und 5 

entfallen. 

 

Der Landkreis stellt die Sinnhaftigkeit der Errichtung von Anlagen, die nur stark eingeschränkt 

betrieben werden können, in Frage. Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Brut- und Rastvogelgutachten sind von 2010/2011 und damit schon recht alt, es fehlen An-

gaben zu den Wetterparametern während der Zählung. Nach dem Leitfaden zur Umsetzung des 

Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen 

(Stand: 12.02.2015) dürfen Untersuchungsergebnisse nicht älter als sieben Jahre sein, sollten 

optimaler Weise nicht älter als 5 Jahre sein. Die vorliegenden Wetterparameter werden ergänzt. 

 

Als Arbeitsgrundlage wird der Entwurf der NLT Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie von 

2014 angegeben. Gültig ist jetzt aber die Arbeitshilfe von 2011. Aktuell ist zwischenzeitlich die 

NLT-Arbeitshilfe vom Oktober 2014. 

 

Von privater Seite wird auf den Wert für für Brut- und Zugvögel hingewiesen. 

Die Gutachten (Avifauna und Fledermäuse) sollen aktualisiert werden, da das Fledermausgut-

achten aus dem Jahr 2013 stammt und mittlerweile Wiesen- und Kornweihen das Planungsgebiet 

als Rückzugsort nutzen. Die Arten Feldlerche, Kiebitz und Wachtel wurden als Brutvogel kar-

tiert und die Arten Korn- und Wiesenweihe wurden als Überwinterungsgäste, Durchzügler bzw. 

Nahrungsgäste festgestellt. Hinsichtlich der naturschutzfachlichen Beurteilung der genannten 

Brutvogelarten wird auf den Artenschutz-Fachbeitrag Windpark Ochtersum der Planungsgruppe 

Grün vom September 2015 verwiesen, der als Anlage dem Umweltbericht beigefügt ist. Nach 

dem Leitfaden zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Geneh¬migung von 

Windenergieanlagen in Niedersachsen (Stand: 12.02.2015) dürfen Untersuchungsergebnisse 

nicht älter als sieben Jahre sein, sollten optimaler Weise nicht älter als 5 Jahre sein. Zur Optimie-

rung der Brutvogeldaten wurde eine ergänzende Kartierung im Jahr 2015 durchgeführt und im 

Umweltbericht sowie dem Artenschutz-Fachbeitrag berücksichtigt. 

 

Nicht fristgerecht eingereichte private Stellungnahme (ohne Abwägung): Es wird Lebensraum  

für Fledermäuse und Vögel zerstört. 

 

2.5.2 Zum Schutzgut Boden 

Es liegen keine Stellungnahmen zum Schutzgut Boden vor. 
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2.5.3 Zum Schutzgut Wasser 

Das NLWKN Aurich weist darauf hin, dass Verrohrungen auf ein Mindestmaß zu beschränken 

sind. Dies ist vom Vorhabenträger zu beachten. 

 

 

2.5.4 Zum Schutzgut Luft Luft/Klima 

Nicht fristgerecht eingereichte private Stellungnahme (ohne Abwägung): Es wird darauf 

 hingewiesen, dass es Auswirkungen auf das Klima hat, wenn dem Wind Energie genommen  

wird. 

 

 

2.5.5 Zum Schutzgut Landschaftsbild 

Landkreis Wittmund: Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es sich um den im 

Landschaftsrahmenplan gekennzeichneten landschaftsschutzwürdigen Bereich Holtgaster Niede-

rung (LWB 2). 

Die Ausweisung dieses sensiblen Gebietes als Windparkfläche widerspricht allen naturschutz-

fachlichen Anforderungen. Bei der Fläche handelt es sich um eine vom Landkreis Wittmund mit 

Schreiben vom 16.12.2014 genehmigte Konzentrationszone für Windenergie entsprechend der 

10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Holtriem vom 30.01.2015. 

 

Es wird bemängelt, dass keine konkreten Aussagen zu Eingriff und Kompensation für das Land-

schafsbild gemacht werden. Ausgleich und Ersatz sind nicht möglich, der Umweltbericht wird 

um genauere Angaben ergänzt. 

 

 

Die Samtgemeinde Esens weist darauf hin, dass eine Kompensation für das Landschaftsbild auch 

für die Gemeinde Holtgast, insbesondere den Ort Fulkum, zu erfolgen hat. Eingriffe in das Land-

schaftsbild bei über 100 m hohen Anlagen sind in der Regel nicht ausgleichbar, ein Rückbau von 

bestehenden Anlagen ist zurzeit nicht möglich.  
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Von privater Seite wird auf die Wertigkeit der Landschaft als landschaftsschutzgebietswürdig 

hingewiesen. Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

Nicht fristgerecht eingereichte private Stellungnahme (ohne Abwägung):  

Es wird auf die erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes hingewiesen, die ostfriesi-

sche Kulturlandschaft wird zerstört. 

 

 

2.5.6 Zum Schutzgut Mensch 

Der Landkreis Wittmund weist darauf hin, dass das Schutzgut ĂMenschñ nicht beeintrªchtigt 

werden darf. Die Vorgaben im schalltechnischen Gutachten sind einzuhalten. Die TA-Lärm ist 

zu beachten. Da noch kein einheitliches Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Rotorschat-

tenwurfdauer rechtlich verbindlich vorliegt, sind die Empfehlungen des Landesausschusses für 

Immissionsschutz zu berücksichtigen. Dies wird berücksichtigt. 

 

Es wird auf die Beeinträchtigungen der Bewohner von Fulkum durch weitere Anlagen (insbe-

sondere Schall) hingewiesen und empfohlen, auf die nördlichen beiden Anlagen zu verzichten. 

Dies wird berücksichtigt, die beiden nördlichen Anlagen entfallen. 

 

Samtgemeinde Esens: Der Abstand der optionalen Anlagen zu Fulkum wird als nicht ausrei-

chend erachtet. Die Gemeinde Ochtersum plant auf Grundlage eines neuen Bebauungplanes in 

dem Bereich (Allgemeines Wohngebiet) einen Abstand von 1.000 m zu Windenergieanlagen ein. 

Dies weicht von den Mindestabständen der 10. Flächennutzungsplanänderung ab, die beiden 

nördlichen Anlagen entfallen damit. 

 

Von privater Seite wird dem Bebauungsplan auf Grund von zusätzlichen Lärmbelästigungen 

widersprochen, die Richtwerte seien jetzt bereits ausgeschöpft. Es wird auf gesundheitliche Fol-

geschäden auf Grund der Lärmbelastung hingewiesen sowie auf den nicht berücksichtigten Inf-

raschall. Am Immissionspunkt Immissionspunkt IP 21 ĂGastenpadñ Nr. 13  im Allgemeinen 

Wohngebiet in Roggenstede wird der Richtwert von 40 dB(A) nachts nach der TA Lärm um 1 

dB überschritten. Die Überschreitung wird maßgeblich durch die Vorbelastung bestimmt. Die 

Zusatzbelastung liegt am Immissionspunkt IP 21 um mindestens 13 dB unter dem Immissions-
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richtwert und führt zu einer Erhöhung des Beurteilungspegels von  0,1 dB. Die Schallimmissi-

onsanteile der einzelnen geplanten Windenergieanlagen liegen um mindestens 19,8 dB unter 

dem Immissionsrichtwert und führen einzeln zu keiner Erhöhung. Nach TA-Lärm Nr. 2.2 befin-

det sich der Immissionspunkt IP 13 bereits deutlich außerhalb des Einwirkungsbereiches der 

geplanten Win¬energieanlagen.  

Während der Tageszeit liegen die Beurteilungspegel der Zusatzbelastung an allen beurteilten 

Immissionspunkten um mindestens 9,4 dB und die Beurteilungspegel der Gesamtbelastung 

(Windenergieanlage) um mindestens 6,6 dB unter dem Immissionsrichtwert 

Die geplanten Schallimmissionsmessungen werden nun im Herbst/Winter 2015/2016 durchge-

führt. 

Bei Schallprognosen von geplanten Windenergieanlagen ist aktuell die TA-Lärm vom 26.08.998 

anzuwenden. Nach der TA-Lärm Nr. 7.3 werden tieffrequente Geräusche berücksichtigt. 

Allgemein kann gesagt werden, dass Windenergieanlagen keine Geräusche im tieffrequenten 

Bereich bzw. im Infraschallbereich hervorrufen, die hinsichtlich möglicher schädlicher 

Um¬welteinwirkungen gesondert zu prüfen wären. Die von modernen Windenergieanlagen her-

vorgerufenen Schallpegel in diesem Frequenzbereich liegen unterhalb der Wahrnehmungs-

schwelle des Menschen.  

 

Von privater Seite wird auf die gesteigerte Schattenschlagproblematik durch mehr Windenergie-

anlagen hingewiesen, die auch einen Wertverlust der Immobilien nach sich ziehen. Der Länder-

ausschuss für Immissionsschutz (LAI) empfiehlt inzwischen einen Richtwert von maximal 30 

Stunden pro Jahr bzw. von maximal 30 Minuten pro Tag in Bezug auf die astrono¬misch mögli-

che Schattenwurfdauer. Die Einhaltung dieser Werte wird zugrunde gelegt.  

Aufgrund des Abstandes von 2km von den geplanten Windenergieanlagen und der Ortschaft 

Roggenstede besteht keine optisch bedrängende Wirkung durch die geplanten Windenergieanla-

gen, da dies ungefähr der 10-fachen Gesamthöhe der geplanten Windenergieanlagen entspricht. 

Bei einer Entfernung von mehr als der 3-fachen Gesamthöhe (600 m) ist überwiegend keine op-

tisch bedrängende Wirkung gegeben. 

 

Von privater Seite wird die Messmethode des WEA-Herstellers mit Hinweis auf erhöhte Schall-

werte der Enercon-Anlage E101 in Frage gestellt. Im Schalltechnischen Gutachten für die Er-

richtung und den Betrieb von zehn Windenergieanlagen am Standort Ochtersum, Bericht Nr. 

3379-15-L4 der IEL GmbH wird für die geplanten Windenergieanlagen vom Typ E-115 beim  
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Betrieb mit Nennleistung die Herstellerangabe von LWA 105,0 dB (A) zzgl. 2,5 dB für den obe-

ren Vertrauensbereich berücksichtigt, wobei der Zuschlag bei jedem Betriebsmodus erfolgt. 

Der höchste Messwert bei der E-115 beträgt LWA 103,3 dB (A). Somit liegt der bei der Lärm-

prognose angesetzte Wert 4,2 dB über dem höchsten Messwert, was als ausreichend sichere Re-

serve erscheint. 

 

Nicht fristgerecht eingereichte private Stellungnahme (ohne Abwägung): Es wird ein Wertver-

lust von Immobilien befürchtet.  

 

Nicht fristgerecht eingereichte private Stellungnahme (ohne Abwägung): Es werden 

Gebäudeschäden durch Bauarbeiten befürchtet. 

 

Nicht fristgerecht eingereichte private Stellungnahme (ohne Abwägung): Der Abstand zu  

Wohnbebauung wird als zu gering erachtet. 

 

Nicht fristgerecht eingereichte private Stellungnahme (ohne Abwägung): Es werden erhebliche  

Beeinträchtigungen durch Schall und Schattenwurf befürchtet. 

 

Nicht fristgerecht eingereichte private Stellungnahme (ohne Abwägung): Es wird ein Rückgang 

 des Tourismus befürchtet. 

 

 

2.5.7 Zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Die Ostfriesische Landschaft weist darauf hin, dass evtl. bei Bauarbeiten gefundene archäologi-

sche Kulturdenkmäler unverzüglich zu melden sind. Dies wird vom Vorhabenträger beachtet. 
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2.5.8 Zu Kompensationsmaßnahmen 

Landkreis Wittmund: Der Hinweis auf die Abarbeitung der Kompensationsmaßnahmen für die 

beiden optionalen Standorte ist nicht ausreichend. Im weiteren Verfahren wird auf die beiden 

Anlagen verzichtet. 

 

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Aurich weist auf Bewirschaftungsauflagen für die 

Kompensationsflächen für Wiesenvögel hin. Die Hinweise und Anregungen werden zur Kennt-

nis genommen und mit der Unteren Naturschutzbehörde und den Flächenbewirtschaftern abge-

stimmt. 

 

Die NLStBV, GB Aurich weist darauf hin, dass Kompensationsmaßnahman im Straßenbereich 

vorab abzustimmen sind. Dies wird berücksichtigt. 

 

Eine private Stellungnahme möchte die Windverstromung rücksichtsvoll unterstützen. Ziel der 

Kompensationsmaßnahmen soll eine flächendeckende Wiedervernässung auf hochwertigen Er-

satzflächen sein. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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3 Methoden der Umweltprüfung 

3.1 Untersuchungsmethoden 

3.1.1 Biotoptypen 

Die flächendeckende Nutzungskartierung erfolgte in 2011 nach dem niedersächsischen Kartier-

schlüssel für Biotoptypen (DRACHENFELS 2011). Rote Liste Arten wurden nicht kartiert. 

 

 

3.1.2 Brutvögel 2010 und 2011 

Für die Darstellung der Brutvogelarten liegen 2 Kartierungen aus den Jahren 2010 (PGG) und 

2011 (GERHARDT) vor. 

 

Die Kartierung 2010 wurde im Zeitraum von Ende März bis Ende Juni 2010 mit insgesamt zehn 

Begehungen zur Erfassung der Brutvogelfauna durchgeführt. 

 

Von Mitte März bis Mitte Juli erfolgte in 2011 die Kartierung der Brutvögel für die Potential-

flächen in Ochtersum durch das Planungsbüro U. Gerhardt, Aurich. Diese Kartierung wurde in 

Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, Landkreis Wittmund mit 8 Begehungen 

durchgeführt. 

 

In Anlehnung an die Vorgaben des NLT-Papieres (NLT, 2011) wurden die Brutvogelbestände in 

den entsprechenden Untersuchungsgebieten flächendeckend erfasst. Ziel war eine quantitative 

Erfassung der gegenüber Windkraftanlagen wirkungsempfindlichen Arten. Berücksichtigung bei 

der Erfassung fanden auch die Arten der Roten Liste und die streng geschützten Arten (vgl. 

KRÜGER & OLTMANNS 2007, THEUNERT 2008).  

 

Die Erfassung der Brutvogelfauna erfolgte nach der Methode der Revierkartierung (nach SÜD-

BECK et al. 2005). Danach werden auf Grundlage der im Feld gewonnenen Beobachtungen 

Brutplätze und zu vermutende Revierzentren punktgenau ermittelt. Dieses geschieht anhand ein-

heitlich definierter Kriterien, die für in Deutschland beheimatete Brutvögel von SÜDBECK et al. 

(2005) näher konkretisiert werden. In der vorliegenden Untersuchung wurde eine flächen-

deckende Revierkartierung für ausgewählte, als wertgebend oder planungsrelevant eingestufte 

Vogelarten durchgeführt. Alle übrigen Arten, die zumeist häufig und allgemein verbreitet sind, 
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wurden qualitativ erfasst. Nachfolgend sind die Kriterien aufgeführt, nach denen die punktgenau 

und quantitativ zu erfassenden Arten ausgewählt wurden:  

 

¶ Arten der Roten Liste Deutschlands (SÜDBECK et al. 2007),  

¶ Arten der Roten Liste Niedersachsens (KRÜGER & OLTMANNS 2007),  

¶ Arten der Vorwarnliste Niedersachsens (KRÜGER & OLTMANNS 2007), die im Offenland 

und Halboffenland brüten,  

¶ Streng geschützte Arten gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG,  

¶ Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie Anh. I (79/409/EWG).  

 

Die Kartierungen erfolgten vorzugsweise an niederschlagsfreien und windarmen Tagen durch 

Verhören und visuelle Ansprache im Gelände. Die Untersuchungsfläche wurde dergestalt abge-

laufen, dass alle Bereiche eingesehen bzw. auf singende Vögel verhört werden konnten. Dabei 

wurde auf brutvogeltypische Verhaltensweisen geachtet (z. B. Reviergesang, Nestbau und Fütte-

rung), die es erlauben, von einer Reproduktion der kartierten Arten im Untersuchungsgebiet aus-

zugehen. Die Beobachtungen wurden möglichst lagegetreu in Kartenblätter (Grundlage DGK 5) 

im Maßstab 1: 7.500 eingetragen. Zur Erfassung von dämmerungs- und nachtaktiven Vogelarten 

(z. B. Eulen, Wachtel) wurden einige Begehungen am späten Nachmittag begonnen und bis in 

die späten Abendstunden bzw. in die frühen Nachtstunden ausgedehnt. Um potenzielle Vor-

kommen von Schleiereule, Waldkauz und Waldohreule erfassen zu können, wurde an geeigneten 

Stellen eine Klangattrappe eingesetzt. 

 

Die Bewertung des Untersuchungsgebietes hinsichtlich seiner übergeordneten Bedeutung als 

Brutvogellebensraum wird auf Grundlage des in Niedersachsen angewandten, quantitativen Ver-

fahrens nach WILMS et al. (1997) durchgeführt. Es handelt sich um ein Punkt-Werte-Verfahren, 

in das die Parameter  

 

¶ Vorkommen gefährdeter Arten  

¶ Anzahl der Brutpaare  

¶ und Größe des Betrachtungsraumes  

 

eingehen. Maßgeblich ist die nachgewiesene Anzahl an bestandsbedrohten Brutpaaren (Rote-

Liste-Status: 1-3). Arten, die durch eine geografische Restriktion gekennzeichnet sind (Kategorie 

R), werden mit gefährdeten Arten (Rote-Liste-Status 3) gleichgesetzt. Den einzelnen Arten wer-

den entsprechend der Höchstzahlen der erfassten Brutpaare und entsprechend ihres Rote-Liste-

Status Punktwerte zugeordnet (siehe Tabelle 2). 
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Die Bewertung der Untersuchungsflächen richtet sich nach dem landesweit anerkannten Ver-

fahren von WILMS et al. (1997). Berechnet wird die Bedeutung des jeweiligen Gebietes mit 

Hilfe der aktuellen Roten Listen für Niedersachsen (KRÜGER & OLTMANNS 2007) und die 

Bundesrepublik Deutschland (THEUNERT 2008). 

 

Brutnachweis Brutverdacht 

Anzahl 

Vom Aussterben bedroht Stark gefährdet Gefährdet 

Paar Punkte Punkte Punkte 

1 10,0 2,0 1,0 

2 13,0 3,5 1,8 

3 16,0 4,8 2,5 

4 19,0 6,0 3,1 

5 21,5 7,0 3,6 

6 24,0 8,0 4,0 

7 26,0 8,8 4,3 

8 28,0 9,6 4,6 

9 30,0 10,3 4,8 

10 32,0 11,0 5,0 

Jedes weitere Paar 1,5 0,5 0,1 

Tabelle 1: Ermittlung der Punkte für die Bewertung von Vogelbrutgebieten, bezogen auf 1 km² (ab 4 = 

von lokaler, ab 9 = von regionaler, ab 16 = von landesweiter und ab 15 = von nationaler Bedeutung) 

 

Als Bewertungsgrundlage dienen die aktuellen Roten Listen für Niedersachsen und Bremen 

(KRÜGER & OLTMANNS 2007) und Deutschland (SÜDBECK et al. 2007). Die Punktwerte 

für die einzelnen Vorkommen werden pro Gebiet zu einer Gesamtpunktzahl aufsummiert und 

auf eine Standardflächengröße von 1 km² normiert. Es ist zu beachten, dass eine optimale Ge-

bietsgröße zirka 0,8 bis 2 km² umfasst. Die Verbreitung der Arten und ihre zum Teil regional 

unterschiedlichen Gefährdungseinstufungen werden berücksichtigt, indem die Bewertung für 

jedes Gebiet dreistufig durchgeführt wird. Sie erfolgt sowohl auf Grundlage der regionalen Ge-

fährdungseinstufungen (ĂTiefland Westñ sowie ĂWatten und Marschenñ; KR¦GER & OLT-

MANNS 2007), der Roten Liste Niedersachsen (KRÜGER & OLTMANNS 2007) als auch auf 

Basis der Roten Liste Deutschland (SÜDBECK et al. 2007). 
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3.1.3 Weihen und Kraniche 2014 

Zur besonderen Berücksichtigung der im Untersuchungsgebiet Utarp / Ochtersum festgestellten 

Weihen wurde im Frühjahr/Sommer 2014 eine zusätzliche Untersuchung zu Weihen (Rolf und 

Sabine Baum) vorgenommen. Da bei der Vorerkundung am 09.04.2014 zwei adulte Kraniche 

beobachtet wurden, wurde die Untersuchung auf diese Art ausgeweitet.  

 

Es wurden insgesamt 10 Begehungen zwischen dem 09.04. und dem 24.06. durchgeführt. Dabei 

wurden alle Bereiche mit dem Auto abgefahren und die Flächen mittels Spektiv und Fernglas 

kontrolliert.  

 

Zur Feststellung von Kranichen wurden zusätzlich nahrungs- und bruthabitatverdächtige Flächen 

gezielt kontrolliert. 

 

 

3.1.4 Brutvögel 2015 

Es wurde eine ergänzende Erfassung der Brutvögel durchgeführt, dabei erfolgten 10 Begehungen 

im Zeitraum von Anfang April bis Mitte Juli 2015. 

 

Die genaue Methodik kann dem Gutachten (s. Anlage 1) entnommen werden. 

 

 

3.1.5 Gastvögel 

Die Erfassung der Gastvögel fand durch das Planungsbüro Gerhardt, Aurich, in dem Zeitraum 

von Anfang Juli 2010 bis Ende April 2011 in Anlehnung an die Vorgaben des NLT (2011) an 

insgesamt 36 Terminen statt. Es wurde eine komplette Zugsaison (Weg- und Heimzug) abge-

deckt. 

 

Die Bewertung als Gastvogellebensraum erfolgt nach dem Verfahren von KRÜGER et al. 

(2013). Kriterium zur Einstufung als ein Gebiet besonderer Bedeutung ist nach diesem Verfahren 

die Anzahl von Individuen einzelner Gastvogelarten, die sich in einem Gebiet zeitgleich auf-

halten. Die Einstufung als ein Gebiet lokaler, regionaler, landesweiter nationaler und internatio-

naler Bedeutung erfolgt, sobald mindestens eine Art mehrjährig in Gastvogelbeständen ange-

troffen wird, deren Individuenzahl (Tageshöchstzahlen) das jeweilige Mindestanzahl-Kriterium 
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übertrifft. Es werden Daten von mindestens 5 Jahren zugrunde gelegt. Nur wenn in der Mehrzahl 

aller Beobachtungsjahre die Mindestanzahl bei mindestens einer Art erreicht wird, erlangt diese 

Fläche den Status einer lokalen, regionalen oder höheren Bedeutung. Bei nur kurzzeitiger Dauer, 

wie im vorliegenden Umweltbericht, muss im Sinne des Vorsorgeprinzips davon ausgegangen 

werden, dass eine entsprechende ĂBedeutung des Gebietes auch bei nur eimaligem, ¦ber-

schreiten des Kriterienwertes gegeben istñ. Die Bewertung ist dann allerdings als vorlªufig zu 

bezeichnen. (vgl. KRÜGER et al. 2013:77). 

 

Das Untersuchungsgebiet im Bereich Utarp / Ochtersum wurde bisher noch nicht offiziell als 

niedersächsischer Gastvogellebensraum aufgenommen und bewertet, so dass sich in den Karten-

werken des niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz keine Hin-

weise über avifaunistisch wertvolle Gastvogellebensräume im Gebiet finden (vgl. 

http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten/).  

 

Gastvogellebensräume werden zur Bewertung i.d.R. recht großräumig abgegrenzt. Gemäß 

KRÜGER et al (2010) wird in Empfehlungen für die Anwendung der Kriterien der Ramsar-

Konvention darauf verwiesen, Ădass es nicht mºglich ist, f¿r die GrºÇe eines Gebietes genaue 

Richtwerte anzugeben, jedoch sollen Feuchtgebiete, denen internationale Bedeutung zuerkannt 

wird, eine ökologische Einheit bilden. D.h. Nahrungshabitate, Schlaf- und Trinkgewässer für 

Gänse und deren Verbindungsgebiete müssen gleichermaßen berücksichtigt werden. Somit kön-

nen sie aus einem einzigen großen Gebiet oder einer Gruppe kleinerer Feuchtgebiete bestehen 

und abhängig von Wasserstand, Nahrungsangebot, Windverhältnissen und Störungen in ihrer 

Gesamtheit genutzt werdenñ (BMU 2006). 

 

Häufig ist es erforderlich, in Zusammenhang mit Planungsvorhaben oder zur Beurteilung von 

Eingriffen auch Bewertungen für Teile einer ökologischen Einheit vorzunehmen. Der Betrach-

tungsraum orientiert sich dabei in der Regel am Planungsgebiet oder am Wirkraum möglicher 

Eingriffe. Die Abgrenzung der Bewertungsgebiete kann sich dabei an naturräumlichen Gegeben-

heiten orientieren, d. h. Grünlandkomplexe sollten anhand im Gelände erkennbarer ökologischer 

Strukturen abgegrenzt werden, wie z. B. Baumreihen, Hecken oder Siedlungsräume, in Einzel-

fällen können auch größere Straßen oder andere anthropogene Strukturen zur Begrenzung heran-

gezogen werden.  

 

Die bewerteten Teilgebiete können dann jedoch in ihrer jeweiligen Bedeutung die Wertigkeit des 

Gesamtgebietes zumeist nicht erreichen. Dies ist bei der Bewertung für Gastvögel vorsorgend zu 

berücksichtigen. 
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Über den internationalen Bezug im Hinblick auf die Größe von wertvollen Gastvogellebens-

räumen oder Aspekte in Zusammenhang mit Planungen hinaus, ist es grundsätzlich Ziel des nie-

dersächsischen Bewertungsverfahrens, auch Gebiete von lokaler Bedeutung zu identifizieren, die 

mitunter ganz spezifische Funktionen erfüllen und dabei oft lediglich von geringer Größe sind. 

Angesichts des historischen Feuchtgebietsverlustes in vielen Teilen Niedersachsens sind gerade 

diese häufig die letzten Trittsteine für durchziehende Wasser- und Watvögel (Krüger et al 2010: 

S 254 u. 255).  

 

Untersuchungsgebiet Utarp / Ochtersum 

Das Untersuchungsgebiet Utarp / Ochtersum liegt mit der Niederung des Hartsgaster- und des 

Schleitiefs überwiegend im Naturraum Watten und Marschen. Die Geestränder gehören bereits 

zu dem Naturraum Tiefland (Ostfriesisch-Oldenburgische Geest). Aufgrund der Küstennähe soll 

die Bewertung der Gastvogelstªrken der Vergleichbarkeit halber insgesamt dem Bereich āWatten 

und Marschen zugeordnet werden. 

 

Unter Einbezug dieser Vorgaben wurde das Untersuchungsgebiet Utarp / Ochtersum aufgrund 

von landschaftlichen Unterschieden sowie auch der unterschiedlichen Inanspruchnahme durch 

die vorkommenden Gastvogelarten in einen westlichen und einen östlichen Bewertungsbereich 

geteilt. Die Grenze der Bereiche wird durch das von Norden nach Süden verlaufende Schleitief 

gebildet. 

 

Das westliche Bewertungsgebiet (Teilraum I Brutvögel) unterscheidet sich räumlich und land-

schaftlich etwas vom östlichen Teil der Niederung des Hartsgaster Tiefs. Hier herrschen die von 

der Entwicklung her etwas jüngeren Seemarschen und Brack-Seemarschen vor und die Flächen 

werden überwiegend als Getreideäcker genutzt, auch weichen die Geestränder der Niederung 

hier deutlich zurück und die Landschaft ist offener als der östliche Teil. An Gastvogelarten treten 

in signifikanten Mengen hier vor allem Kiebitze und Goldregenpfeifer auf, neben Sturm- und 

Lachmöve. Rastende Gänsetrupps wurden jedoch nicht beobachtet. 

 

Östliches Bewertungsgebiet (Teilraum II - VI): Die Richtung Osten enger werdende Niederung 

ist stärker durch alte knickige Brackmarschen, Moormarschen, Niedermoor und grundwasser-

beeinflusste Gleye geprägt. Hier überwiegen die Grünlandflächen und die Offenheit der Land-

schaft wird durch die gehölzbestandenen, näher rückenden Geestränder reduziert. Das Gast-

vogelgeschehen wird hier durch andere Arten wie im westlichen Bereich bestimmt, vor allem 

größere Trupps von Graugänsen traten hier auf, sowie sporadisch Höckerschwäne und auch gro-

ße Sturmmöventrupps. 
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Gesondert betrachtet wurde der südliche Geestrand des östlichen Bewertungsraumes, der relativ 

gehölzarme Gastenbereich nördlich von West-Ochtersum. Das etwa 40 ha große Areal war ur-

sprünglich durch Wallhecken geprägt, heute ist es eine zusammenhängende, große, offene Flä-

che, auf der fast ausschließlich Mais angebaut wird. Die Wallhecken sind nur noch bis auf weni-

ge Reste vorhanden. Ende 2010 fanden sich hier aufgrund besonderer klimatischer Bedingungen 

(längere Zeit Ende Dezember hoher Schnee und Dauerfrostperioden), verbunden mit einer sehr 

späten Maisernte auf den großen, zusammenhängenden Ackerflächen der Gaste, an einem Bege-

hungstermin am 29.12.2010 über 2000 Graugänse ein. Die Tiere wurden aufgrund der schneebe-

dingten Futterknappheit von den Kolbenmaisresten des sehr spät gedroschenen Maises angezo-

gen, der für kurze Zeit weit und breit die einzige Futterstelle für die Tiere wurde. Die Bewertung 

dieses Teilbereiches ist der besonderen Wettersituation geschuldet. 

 

 

Abbildung 3: Lage des Untersuchungsgebietes Utarp / Ochtersum in den Naturräumen (1) Watten und 
Marschen sowie (2) Tiefland, Ostfriesisch-Oldenburgische Geest 
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3.1.6 Fledermäuse 

Die Fledermauskartierung wurde vom Planungsbüro BACH (2013) durchgeführt. Das Unter-

suchungsgebiet der Fledermauskartierung erstreckt sich zwischen den Ortschaften Fulkum und 

Epshausen an der K 1 im Norden und Westochtersum, Ochtersum und Barkholt entlang der L 6 

im Süden. Der Untersuchungsraum für die Erfassung der Fledermausfauna umfasste alle fleder-

mausspezifischen Raum- und Landschaftsstrukturen innerhalb und um das Planungsgebiet. Hier-

zu gehören auch die um das Planungsgebiet gelegenen Siedlungsräume und Waldstrukturen, die 

als potenzielle Quartierstandorte in Frage kommen. 

 

Die Untersuchung der Fledermäuse erfolgte an 19 Begehungen verteilt auf die Monate April bis 

Mitte Oktober 2012 (nach RAHMEL et al 2004; NLT 2011 a). 

Für die Erfassung wurden während der Hellphase (ab Ende September) zusätzlich zur visuellen 

Beobachtung Ferngläser und Fledermaus-Detektor des Typs Pettersson D-240x (Mischer + Zeit-

dehner) eingesetzt. Während der Dunkelphase kamen Fledermausdetektoren in Verbindung mit 

Handscheinwerfern zu Einsatz. Das Untersuchungsgebiet wurde, unter für Fledermäuse mög-

lichst optimalen Witterungsbedingungen, jeweils mit dem Fahrrad systematisch während der 

Nacht abgefahren bzw. zu Fuß begangen. Dabei wurde darauf geachtet, dass möglichst alle 

Teilstrecken bei den verschiedenen Begehungsterminen abends, nachts und in den Morgen-

stunden aufgesucht wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik und zur Bewertung können dem 

Fachbeitrag ĂFledermªuse zum potenziellen Windparkstandort Ochtersumñ (BACH 2013) ent-

nommen werden. 

 

 

3.1.7 Boden 

Die Bestandsdaten zum Schutzgut Boden basieren auf der Bodenkarte von Niedersachsen des 

LBEG (KARTENSERVER NIBIS 2013), Maßstab 1: 50.000 sowie der Bodenschätzungskarte 

1 : 5.000. 

 

 

3.1.8 Wasserhaushalt 

Funktionen für den Wasserhaushalt werden abgeleitet aus der Karte Grundwasserneubildung 

GROWA06/02 des LBEG (KARTENSERVER NIBIS 2013), Maßstab 1: 200.000. 
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3.1.9 Landschaftsbild 

Die Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes erfolgte nach BREUER (1994) unter Be-

rücksichtigung der Methodik von KÖHLER & PREISS (2000). Zentrale Kriterien für die Be-

wertung sind demnach die Eigenart (Natürlichkeit, historische Kontinuität) und Vielfalt des 

Landschaftsraums sowie die Freiheit von Beeinträchtigung durch Objekte, Geräusche oder Gerü-

che (BREUER 1994: 42, KÖHLER & PREISS 2000 : 45). 

 

 

Indikatoren für das Kriteriu m Eigenart 

Natürlichkeit  Historische Kontinuität  Vielfalt  

Verschiedene Standorte geprägt von 

überwiegend natürlichen Lebens-

gemeinschaften 

Landschaftsgestalt mit historisch ge-

wachsener Dimension und Maßstäblich-

keit 

Vielfalt des natürlichen Standortes 

erkennbar 

Natürliche Dynamik möglich und 

erlebbar 

Harmonische Landschaftsbildeinheit 

ohne abrupte und untypische Kontraste 

in Form und Farbe 

Vielfältiger Wechsel jahreszeitlicher 

Aspekte, soweit er der Eigenart ent-

spricht 

Freier Wuchs und Spontanität der 

Vegetation, Lebenszyklen erlebbar 

Einzelne, herausragende historische 

Kulturlandschaftselemente erhalten und 

erkennbar 

Vielfalt naturraum- und standort-

typischer Arten vorhanden 

Wildlebende Tiere und ihre Lebensäu-

ßerungen in natürlicher Dichte wahr-

nehmbar 

Landschaftsbildeinheit als Ganzes, Teil 

einer großräumigen historischen Kultur-

landschaft 

 

Tabelle 2: Indikatoren Landschaftsbildbewertung (KÖHLER & PREISS 2000) 

 

Je nach Differenzierung des Landschaftsraumes kann eine drei- oder fünfstufige Bewertung not-

wendig sein. Der Gesamteindruck der Landschaft ist zu bewerten, wie er sich in einheitlichen 

wahrnehmbaren, mehr oder weniger homogenen Landschaftsbildeinheiten darstellt. Die Zuord-

nung zu den Wertstufen richtet sich nach dem Bewertungsrahmen von KÖHLER & PREISS 

2000: 

 

¶ Bedeutung für das Landschaftsbild sehr hoch/hoch 

¶ Bedeutung für das Landschaftsbild mittel 

¶ Bedeutung für das Landschaftsbild gering/sehr gering 
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Im Hinblick auf störende visuelle Eindrücke, Gerüche und Geräusche ist zu unterscheiden zwi-

schen 

¶ den Störungen, die die Ausprägung der Eigenart eines in sich relativ homogenen Landschafts-

raumes mitbestimmen (z. B. unharmonische Ortsränder, Weihnachtsbaumkulturen)  

¶ und solchen, die in ihrer Einzelwirkung besonders dominant sind und deren Wirkbereich von 

der Raumwirkung der die Eigenart der Landschaft bestimmenden Landschaftselemente und  

ïeigenschaften stark abweicht.  

 

Im zweiten Fall wäre es nicht sachgerecht, die Eigenart des ansonsten in sich relativ homogenen 

Gesamtraumes insgesamt geringer zu werten, obwohl nur ein Teilraum von dieser Beeinträchti-

gung betroffen ist. Derartige Störungen werden daher als überlagernde Beeinträchtigungen sepa-

rat bewertet. Die wesentlichen überlagernden Beeinträchtigungen sind nach ihrem Wirkraum und 

ihrer Intensität zu beurteilen. 

 

Nach Prüfung der Sichtbarkeit aus verschiedenen Sichtwinkeln wird die Bedeutung des Vor-

habens auf das Landschaftsbild beurteilt. Hierbei werden die bereits vorhandenen Störungen wie 

Gebäude, Masten, Windkraftanlagen, Türme sowie die tatsächliche Wahrnehmbarkeit unter Be-

rücksichtigung konkreter Betrachterpositionen berücksichtigt und Wirkzonen herausgearbeitet. 

In Abhängigkeit von vorhandenen Landschaftselementen (Gebäude, Siedlungen, Gehölze, Relief 

usw.) wird die tatsächliche Sichtbarkeit der geplanten Anlage auf Plan 4 kartographisch darge-

stellt. 

 

Betrachtet werden die Wirkzonen I und II, für die nach BREUER 2001 erhebliche Beeinträchti-

gungen zu erwarten sind. Dies entspricht der 15-fachen Anlagenhöhe, also dem Bereich in dem 

erhebliche Beeinträchtigungen durch die Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild verursacht 

werden. 

 

Das entspricht der Empfehlung nach NLT (2014) dem potentiellen Wirkraum mit einem Radius 

der 15-fachen Anlagenhöhe. Bei den geplanten WKA mit einer maximalen Gesamthöhe von 150 

m und 200 m ergibt sich so ein Untersuchungsradius von 2.250 m bis 3.000 m.  

 

 

3.1.10 Mensch, sonstige Sachgüter 

Im Rahmen des Genehmigungsantrages wurden Schall- und Schattenwurfgutachten (IEL 2015) 

erstellt. Die angewandte Methodik ist den Gutachten zu entnehmen. 
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3.1.11 Kulturgüter 

Zu Kulturgütern im Gebiet wurde die Ostfriesische Landschaft im Rahmen der TÖB-Beteiligung 

befragt. Es bestehen keine Bedenken gegen die Planung, sollten bei den Arbeiten Fundstücke zu 

Tage treten, wird die Ostfriesische Landschaft informiert und das weitere Vorgehen abgestimmt. 

 

 

3.1.12 Bewertungen 

Die Bewertungen erfolgen für Biotoptypen nach DRACHENFELS (2012). Für die weiteren 

Schutzgüter erfolgt die Bewertung nach den naturschutzfachlichen Hinweisen zur Anwendung 

der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung (NLÖ 1994, BREUER 2006) sowie der Arbeitshilfe 

zur Anwendung der Eingriffsregelungen bei Bodenabbauvorhaben (NLÖ, 2003) in 5 Wertstufen. 

 

 

4 Bestandsbeschreibung und Bewertung des derzeitigen Um-

weltzustandes 

4.1 Schutzgut Arten-/Lebensgemeinschaften Pflanzen 

4.1.1 Biotoptypen 

Die Nutzungskartierung für das Untersuchungsgebiet wurde in 2011 durchgeführt. Die Kartier-

ergebnisse sind als Übersicht in der Abbildung 4 dargestellt. Im Lageplan 1 im Anhang sind die 

Biotope des Gesamtuntersuchungsgebietes mit den Standorten der geplanten Windenergie-

anlagen sowie den Zuwegungen und Fundamenten dargestellt.  
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Abbildung 4: Biotope an den 10 Standorten der geplanten Windenergieanlagen 

 

Der Bereich der 10 geplanten Windenergieanlagen wird landwirtschaftlich als Acker (A), Grün-

land-Einsaat (GA), Intensivgrünland der Überschwemmungsbereiche (GIA), Intensivgrünland 

trockener Standorte (GIT) und sonstiges Intensivfeuchtgrünland (GIF) genutzt. Die Gräben, die 

für die Zuwegungen verrohrt werden müssen, sind als nährstoffreiche Gräben (FGR) kartiert 

worden. Im Kapitel 5.1.1 ist der Flächenverbrauch tabellarisch für die Biotope an den 10 Stand-

orten aufgelistet. 

 

 

4.1.2 Bewertung 

Folgende mögliche bau-, betriebs-, und anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Biotope 

sind zu erwarten: 

 

baubedingt betriebsbedingt anlagebedingt 

¶ Temporäre Beseitigung von land-

wirtschaftlichen Flächen und Gras-

wegen 

¶ Trittschäden 

¶ Veränderung der Vegetation durch 

Verdichtung 

¶ Trittschäden ¶ Verlust von landwirtschaftlichen 

Flächen 

¶ Veränderung der Vegetation 
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Anlagebedingt kommt es durch die geplanten WEA zu einem dauerhaften Verlust der vorhan-

denen Vegetationsdecke und somit auch zu einem Verlust von Lebensraum. Da sich die 10 

Standorte auf intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen befinden, sind durch die Ver-

siegelung überwiegend angepflanzte Wirtschaftsarten betroffen, deren ökologischer Wert als 

gering einzustufen ist (Wertstufe 1 und 2).  

 

 

4.2 Schutzgut Arten / Lebensgemeinschaften Tiere 

4.2.1 Brutvögel 

4.2.1.1 Brutvögel 2010 

Im Rahmen der Brutvogelkartierung 2010 (PGG) wurden insgesamt 97 Vogelarten erfasst, wo-

von es sich bei 67 Arten um Brutvögel handelte und bei 30 Arten um Gastvögel. Elf Arten des 

erfassten Brutvogelspektrums werden in der Roten Liste Niedersachsen geführt (KRÜGER & 

OLTMANNS 2007). 

 

Das Planungsgebiet liegt danach in den Teilgebieten (TG) 2 und 3 (siehe Abbildung 5). Das 

Teilgebiet 2 umfasst den westlichen Marschenbereich und erhielt mit 8,4 Punkten eine lokale 

Bedeutung (ab 9 Punkten = regionale Bedeutung). Bestimmende Arten sind in diesem Teilgebiet 

Feldlerche, Kiebitz, Schilfrohrsänger, Wachtel und Wiesenpieper. Das Teilgebiet 3 umfasst die 

grünlandgeprägte Niederung des Hartsgaster Tief und erhielt landesweite Bedeutung, vor allem 

auf Grund des hohen Vorkommens von Schilfrohrsänger, Kiebitz und dem gefährdeten Braun-

kehlchen. 
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Abbildung 5: Bewertung der Teilgebiete 2 und 3 im Jahr 2010 (PGG) 

 

Innerhalb des Planungsgebietes sind die in der Abbildung 6 dargestellten Brutvögel im Wirkbe-

reich von 500 m der geplanten Anlagen in 2010 kartiert worden 

 

Abbildung 6: Brutvögel 2010 im 500 m-Wirkraum der geplanten Windenergieanlagen  

Teilgebiet 2: 

Lokale Bedeutung 

Teilgebiet 3: 

Landesweite  Bedeutung 
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4.2.1.2 Brutvögel 2011 

Im Rahmen der Brutvogelkartierung 2011 (GERHARDT 2012) wurden 34 Brutvogelarten kar-

tiert. 

Ein Vergleich der mit 2010 erfassten wesentlich höheren Anzahl der Vogelarten ist nicht zu-

lässig, da 2011 schwerpunktmäßig die für Windparkplanungen relevanten, weil i. d. R. wir-

kungsempfindlichen Arten, kartiert wurden. Bei den vorkommenden Greifen sowie Kiebitz, Be-

kassine, Schilfrohrsänger, Rotschenkel, Teichhuhn, Rohrschwirl, Braunkehlchen und Blaukehl-

chen handelt es sich um gemäß § 7 (2), Abs. 13, 14 BNatSchG streng geschützte Vogelarten, die 

artenschutzrechtlich relevant für Windparkplanungen sind. 

 

Das Gesamtuntersuchungsgebiet 2011 ist in 6 Teilgebiete (TG) untergliedert worden. Für die 

Windparkplanung sind die Teilgebiete 3, 5 und 6 zu berücksichtigen (siehe Abbildung 7: Bewer-

tung Teilgebiete 3, 5 und 6 im Jahr 2011 (GERHARDT 2012).  

 

Das Teilgebiet 3 umfasst den östlichen Bereich der Hartsgaster Niederung und unterscheidet sich 

durch die räumliche Weite der Niederung und Offenlandschaft vom westlichen Niederungs-

bereich. Dieses Teilgebiet hat eine regionale Bedeutung für Brutvögel. Wertbestimmende Arten 

sind hier Kiebitz und Feldlerche. 

 

 

Abbildung 7: Bewertung Teilgebiete 3, 5 und 6 im Jahr 2011 (GERHARDT 2012) 



 

 

P:\Projekte\P100\10046015 WP Ochtersum_Utarp\Ochtersum\02 Entwurf\Umweltbericht\Umweltbericht-Entwurf 2015-12-05.docx Seite 31 

Das Teilgebiet 5 beinhaltet den westlichen Bereich der Hartsgaster Niederung. Hier herrschen 

die von der Entwicklung etwas jüngeren Seemarschen und Brackmarschen vor und die Flächen 

werden überwiegend als Getreideäcker genutzt, auch weichen die Geestränder der Niederung 

hier deutlich nach Süden zurück. Die Landschaft ist offener als im östlichen Teil der Niederung. 

Für die Brutvögel hat dieses Gebiet lokale Bedeutung. Auch hier sind Kiebitz und Feldlerche 

wertbestimmend. 

 

Teilgebiet 6 liegt am südlichen Geestrand, einem relativ gehölzarmen Gastenbereich nördlich 

von Ochtersum. Dieses Gebiet war ursprünglich durch Wallhecken geprägt, heute ist es eine zu-

sammenhängende, große, offene Landschaft, in der fast ausschließlich Mais angebaut wird. Im 

Bereich des Ochtersumer Tiefs werden die Flächen als Grünlandansaat genutzt. Das Gebiet ist 

für die Brutvögel ohne Bedeutung. 

 

Innerhalb des Planungsgebietes für die Windenergieanlagen sind die in der Abbildung 8 darge-

stellten Brutvögel kartiert worden.  

 

 

Abbildung 8: Brutvögel 2011 im 500 m-Wirkraum der geplanten Windenergieanlagen 
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Im Kapitel 5.3 ist die Verteilung der vorgefundenen Brutvogelpaare in den Wirkzonen 100 m, 

200 m, 300 m, 400 m und 500 m 2010 und 2011 näher betrachtet und tabellarisch aufgeführt. 

 

 

4.2.2 Bewertung Brutvögel 2010/2011 

Von der Planung der 10 Windenergieanlagen in Ochtersum sind die Brutvogelarten mit Brut-

nachweis Kiebitz, Blaukehlchen, Wiesenpieper, Mäusebussard, Waldohreule, Stockente und 

Höckerschwan betroffen. Die in 2010 und 2011 kartierten Brutvogelstandorte liegen in unter-

schiedlicher Entfernung (100 ï 500 m) von den geplanten WEA-Standorten (s. Kap. 5.2.1) 

Alle europäischen Vogelarten sind besonders geschützte Arten § gemäß 7 Abs. 1 Nr. 13 

BNatSchG. Zu den streng geschützte Tierarten im Sinne des BNatSchG (§ 7 Abs. 1 Nr. 14) zäh-

len der Kiebitz, Schilfrohrsänger, Blaukehlchen und Mäusebussard. Die Tabellen 3 und 4 geben 

eine Überblick über den Schutzstatus der betroffenen Brutvogelarten. 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Status/ Anzahl 

BP 

Rote Listen (2007) BArtSchV EU-VRL  

Nds WM  T-W D 

Kiebitz Vanellus vanellus 10 BN / 6 BV 3 3 3 2 §§  

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 3 BV 3 V 2 2 §§  

Wachtel Coturnix coturnix 2 BV 3 3 3 3 §  

Blaukehlchen Luscinia svecica 1 BN / 11 BV   V V §§ Anh. I 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 BV 2 2 1 2 §  

Feldlerche Alaunda arvensis 10 BV 3 3 3 3 §  

Wiesenpieper Anthus pratensis 1 BN / 8 BV 3 3 3 V §  

Mäusebussard Buteo buteo 1BN     §§  

Waldohreule Asio otus 1BN 3 3 3  §§  

 

 

Tabelle 3: Gesamtartenliste der von der Planung betroffenen Brutpaare 2010 (PGG 2011) 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Status/ Anzahl 

BP 

Rote Listen (2007) BArtSchV EU-VRL  

Nds WM  T-W D 

Höckerschwan Cygnus olor 1 BN       

Kiebitz Vanellus vanellus 7 BN / 4 BV 3 3 3 2 §§  

Feldlerche Alaunda arvensis 10 BV 3 3 3 3 §  

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 4 BV 3 V 2 2 §§  

Blaukehlchen Luscinia svecica 2 BV   V V §§ Anh. I 

Wiesenpieper Anthus pratensis 2 BV 3 3 3 V §  

Wachtel Coturnix coturnix 1 BV 3 3 3 3 §  

Mäusebussard Buteo buteo 1 BN     §§  

Stockente Anas platyrhynchos 1 BN     §  

 

Tabelle 4: Gesamtartenliste der von der Planung betroffenen Brutpaare 2011 (GERHARDT 2012) 

Als windenergieempfindliche Art kommt im Planungsgebiet der Kiebitz vor. Er brütete mit 7 

(2011) bzw. 10 (2010) Brutpaaren im näheren Umfeld bis 500 m der geplanten Windenergie-

standorte. Nach der aktuellen Fundliste der staatliche Vogelschutzwarte Brandenburg (Stand 

28.10.2014) sind deutschlandweit 5 Kiebitze mit WEAs kollidiert. 

 

Des Weiteren ist der Mäusebussard, der zweifelsfrei zu jenen Greifvögeln gehört, die generell 

durch Windkraft gefährdet sind, im Weiteren zu betrachten (s. Kap. 5). Die kartierten Horste 

liegen 230 m bzw. 380 m von geplanten Standorten entfernt. Nach der aktuellen Fundliste der 

staatliche Vogelschutzwarte Brandenburg (Stand 28.10.2014) sind deutschlandweit 289 aufge-

fundene Mäusebussarde mit WEAs kollidiert. 
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Auch wenn die Schwäne und Enten nicht zu den windkraftempfindlichen Arten in Bezug auf ihr 

Brut- bzw. Meideverhalten gelten, sind die Opferzahlen durch Kollision gleich wohl hoch: Beim 

Höckerschwan wurden 17 und Stockente  bei der Stockente 91Schlagopfer gemeldet(DÜRR, 

2014). 

 

Die Waldohreule wurde in 2010 mit einem Brutpaar nachgewiesen (PGG 2010). 

Im Rahmen der Brutvogelkartierung im Jahr 2011 konnte die Art nicht erneut beobachtet werden 

(GERHARD, 2012).  

Bei den Waldohreulen sind 8 Opfer registriert (Stand 28.10.2014). 

 

Ferner ist die Feldlerche, der durch Windkraft am stärksten betroffene Singvogel, im Weiteren 

zu betrachten. Im Planungsgebiet wurden 10 Paare mit Brutverdacht in 2010 kartiert und 10 Paa-

re mit Brutverdacht in 2011. 

 

Im Rahmen der Weihenkartierung wurden Aktivitäten von Rohrweihen beobachtet, es konnte 

kein Brutplatz festgestellt werden. Auch wurden Kornweihen im Flug beobachtet, die weiterge-

hende Untersuchung konnte keine Vorkommen nachweisen. Als Brutvogel der Insel ist die 

Kornweihe jedoch auch nicht als regelmäßiger Gast im Untersuchungsgebiet zu erwarten 

(BAUM 2014).  

 

 

4.2.3 Brutvögel 2015 

Das Gebiet wurde in 5 Teilgebiete unterteilt. Berechnet wird die Bedeutung des jeweiligen Ge-

bietes anhand der aktuellen Roten Listen (KRÜGER & OLTMANNS 2007, THEUNERT 2008). 

Auf Grund des angepassten Untersuchungsgebietes weichen die Größen der Teilgebiete gegen-

über 2011 ab, eine direkte Vergleichbarkeit ist daher nicht gegeben. 

Der Wirkbereich der  geplanten Windenergieanlagen liegen liegt in den Teilgebieten III - V, die 

als Brutgebiete lokaler bis landesweiter Bedeutung eingestuft wurden. Die wertgebenden Vogel-

arten sind in den folgenden Tabellen dargestellt (vgl.auch Anlage 1) 
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 Tabelle 5: Im Teilgebiet III vorkommende gefährdete Brutvogelarten, ihr Status nach den Roten Listen 

 
Tabelle 6: Im Teilgebiet IV vorkommende gefährdete Brutvogelarten, ihr Status nach den Roten Listen 

 

Tabelle 7: Im Teilgebiet V vorkommende gefährdete Brutvogelarten, ihr Status nach den Roten Listen 

 

Für die weitere Beurteilung werden die für die Windparkplanung relevanten Arten in einem Ra-

dius von 500 m betrachtet. Dieser Radius entspricht dem empfohlenen Mindestabstand zu Brut-

vogelgebieten mit lokaler Bedeutung (NLT 2014). Für die besonders kollisionsgefährdeten und 

streng geschützten Greife wird ein Radius von 1000 m untersucht. 
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Austernfischer Haematopus ostralegus 1 BV 1 BV 1 BV  - - - - 

Bachstelze Motacilla alba      - - - 

Baumpieper Anthus trivialis   1 BV  V V V  

Blässralle Fulica atra  1 BV       

Blaukehlchen Luscinia svevica 2 BV 3 BV   V - - § 

Bluthänfling Carduelis cannabina 1 BV 1 BV   V V V  

Feldlerche Alauda arvensis 3 BV 4 BV 3 BV  3 3 3 - 

Gartenrot-

schwanz 
Phoenicurus phoenicurus 1 BV 1 BV  

 
- 3 3 - 

Grauschnäpper Muscicapa striata  1 BV   - V V  

Gr. Brachvogel Numenius arquata  1 BZN   1 2 2 § 

Höckerschwan Höckerschwan   1 BV  - - - - 

Hohltaube Columba oenas   1 BV  - - - - 

Kiebitz Vanellus vanellus 2 BV 4 BN 
1 BN 

10 BV 

 
2 3 3 § 

Mäusebussard Buteo buteo   1 BV 4 BV - -  § 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 2 BV 4 BN   V 3 3 - 

Reiherente Aythya fuligula   1 BV  - - - - 

Rohrammer Emberiza schoeniclus  1 BV 3 BV  - - - - 

Rohrweihe Circus aeroginosus 1 BZN   1 BN- - 3 3 § 

Schafstelze Motacilla flava 1 BV 1 BV   - - - - 

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus  1 BV 1 BV  - 3 3 § 

Schleiereule Tyto alba  
1 BV 

(2014) 
 

 
- - - § 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola  3 BV 7 BV  - V - - 

Stockente Anas plathyrynchus  5 BV 5 BV  - - - - 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris  1 BV 2 BV  - - - - 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus   1 BV  - V V - 

Turmfalke Falco tinnunculus  1 BN   - V V § 
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Türkentaube Streptopelia decaocto  1 BV   - - - - 

Waldohreule Asio otus   1 BN  - 3 3 § 

Wiesenpieper Anthus pratensis 1 BV  5 BV  V 3 3 - 

Aufgeführt sind die im Gebiet zur Zeit der Brutvogelerfassung beobachteten wirkungsempfindlichen, streng geschützten 

und/oder gefährdeten Arten. Alle europäischen Vogelarten sind gemäß BNatSchG vom 1.3.2010 als besonders geschützt anzuse-

hen.  

BN Brutnachweis 
BV Brutverdacht 
BZF Brutzeitfeststellung 

Tabelle 8:  Vorkommen gefährdeter Brutvogelarten 2015 im Wirkradius von 500 m um die WEA und ihr 
Status nach der Roten Liste 

 

4.2.4 Gastvögel 

4.2.4.1 Bestand 

Innerhalb des Erfassungszeitraumes 2010/2011 wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt 28 

bewertungsrelevante Gastvogelarten nachgewiesen (GERHARDT 2012). Insgesamt wurden 

während der Kartierung 59 verschiedene Vogelarten beobachtet, von denen die meisten sich auf 

dem Durchzug befanden. Die im Gebiet angetroffenen und bewertungsrelevanten Arten sind in 

der folgenden Tabelle aufgeführt. 
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EU-VRL  Schutzstatus 

1. Blessgans + + + Anhang I § 

2. Brandgans - - -  § 

3. Graugans - - -  § 

4. Tundrasaatgans + + +   

5. Nilgans - - -   

6. Kanadagans     § 

7. Höckerschwan - - -  § 

8. Singschwan  R R Anhang I §§ 

9. Kormoran  - - -  § 

10. Gänsesäger 2 - -   

11. Krickente  3 3 3  § 

12. Reiherente - - -  § 

13. Stockente - - -  § 

14. Teichhuhn V V V  § 

15. Blässhuhn - - -   

16. Austernfischer - - -  § 

17. Kiebitz  2 3 3  §§ 

18. Bekassine 1 2 2  §§ 

19. Goldregenpfeifer 1 1 0 Anhang I §§ 

20. Regenbrachvogel + + +  § 

21. Großer Brachvogel 1 2 2  §§ 

22. Heringsmöve - - -  § 

23. Lachmöve - - -  § 

24. Silbermöve - - -  § 

25. Sturmmöve - - -  § 

26. Graureiher  - - -  § 

27. Silberreiher - - - Anhang I §§ 

28. Kranich  - 3 0  § 
Legende: RL Nds und RL D: 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, R = extrem selten (Gefährdung 

gilt für in Deutschland heimische Brutvogelarten); + = nicht bewertet (RL Nds, KRÜGER & OLTMANNS 2007, RL D SÜDBECK et al 2007) 
BArtSchV = Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung: §§ streng geschützt, § besonders geschützt 

EU-VRL = Schutzstatus nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie: in Anhang I geführt 

 

Tabelle 9: Im Plangebiet vorkommende Rast- und Gastvogelarten und ihr Gefährdungsstatus gemäß der 
Roten-Listen, BNatSchG streng geschützte Vogelarten 
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In dem Plan 3 ĂGastvºgelñ sind alle relevanten Rastschwerpunkte der genannten Arten darge-

stellt. 

 

Von der Planung der Windenergieanlagen sind die in der folgenden Tabelle aufgeführten Gast-

vogelarten betroffen. Die Abbildung 9 zeigt die räumliche Verteilung der Gastvögel im 500 m-

Radius um die geplanten Windenergieanlagen. Dies entspricht dem nach NLT (2014) empfohle-

nen Mindestabstand zu Gastvogellebensräumen mit regionaler und lokaler Bedeutung. 

 

Art  

Anzahl Gastvögel 

im Umkreis 

100 m WEA 

(Nr. der WEA)  

im Umkreis 

200 m WEA 

im Umkreis 

300 m WEA 

im Umkreis 

400 m WEA 

im Umkreis 

500 m WEA 

Goldregenpfeifer 450 (010) - - (010) - 190 (007) 

Kiebitz 
130 (010) 142 (003) 88 (009) - 130 (002) 

  80 (010)   

Graugans 
450 (002)  - (013) - 250 (002) 

    2.000 (004) 

Saatgans    90 (002) - 

Heringsmöve - - (010) - (004) -  

Lachmöve 
  60 (004)   

  50 (004) - - (004) 

Sturmmöve 

140 (011) 100 (013) 180 (013) 60 (004) 120 (013) 

740 (013) é (011) 70 (006) 240 (007) 800 (010) 

 430 (010) 150 (006)  270 (010) 

 50 (010) 210 (007)  60 (002) 

 50 (006) 360 (004)  160 (003) 

 190 (009)   65 (007) 

 82 (003)   50 (004) 

Summe 5 9 12 3 12 

 

Tabelle 10: Verteilung Gastvogeltrupps bis zum 500 m-Radius um die geplanten WEA-Standorte 

2010/11 
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Die Bewertung der Gastvogeltrupps richtet sich nach KRÜGER et al. (2010) für Watten und 

Marschen.  

 

 International  National Landesweit Regional Lokal  

Goldregenpeifer 7.500 2.200 1.250 630 310 

Kiebitz 20.000 7.300 2.700 1.350 680 

Graugans 5.000 1.300 530 270 130 

Saatgans 6.000 4.000 1.200 600 300 

Heringsmöve 3.800 1.100 460 230 120 

Lachmöve 20.000 5.000 3.200 1.600 800 

Sturmmöve 20.000 1.800 1.000 500 250 

Tabelle 11: Quantitative Kriterien zur Bewertung nach KRÜGER et. al. (2010), Watten und Marschen 

 

 

 

Abbildung 9: Räumliche Verteilung Gastvögel 2010/11 um die Standorte im Umkreis 500 m 
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4.2.5 Bewertung 

Bei den planungsrelevanten (Empfindlichkeit) und bewertungsrelevanten Gastvogelarten handelt 

es sich im Planungsgebiet um Arten aus den Gruppen der Watvögel, Gänse und Möven. 

 

Graugans 

Die Graugänse treten im gesamten Planungsgebiet auf. Die Abbildung 10 zeigt die räumliche 

Verteilung sowie die Wertigkeiten der einzelnen Trupps nach KRÜGER et al (2013). Danach 

erreichen die Trupps zweimal regionale und einmal nationale Bedeutung.  

 

 

Abbildung 10: Räumliche Verteilung Graugans im Umfeld der Standorte 

 

Bei dem Trupp von 2.000 Gänsen von nationaler Bedeutung handelt es sich nach Aussage des 

Gutachters (GERHARDT, 2011) um ein Ereignis aufgrund einer Ausnahmesituation. Im hohen 

Schnee stellen die spät abgeernteten Maisäcker eine der wenigen Nahrungsstellen dar, die von 

allen Seiten aus angeflogen wurden.  
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Saatgans 

Die Saatgans war im nordwestlichen Planungsgebiet mit 1 Trupp vertreten. Die Abbildung 11 

zeigt den Standort. Eine Wertigkeit nach KRÜGER et al (2013) wurde nicht erreicht. 

 

 

Abbildung 11: Räumliche Verteilung Saatgans im Umfeld der Standorte 

  

ohne Bedeutung 
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Kiebitz 

Der Kiebitze als Rastvogel trat mit 9 Trupps verteilt im gesamten Planungsgebiet auf. Die 

Truppgrößen erreichen keine Wertstufe nach KRÜGER et al (2013). Die Abbildung 12 zeigt die 

räumliche Verteilung der Trupps. 

 

 

Abbildung 12: Räumliche Verteilung Kiebitz im Umfeld der Standorte 
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Goldregenpfeifer 

Die 4 rastenden Trupps des Goldregenpfeifers waren im östlichen Planungsgebiet anzutreffen 

(siehe Abbildung 13). Ein Trupp erreichte mit 450 Tieren eine lokale Bedeutung. 

 

 

Abbildung 13: Räumliche Verteilung Goldregenpfeifer im Umfeld der Standorte 
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Heringsmöve 

Innerhalb des Radius von 500 m um die Standorte kamen 2010/11 2 Trupps der Heringsmöve am 

südlichen Geestrand und in der Hartsgasterniederung vor. Eine Wertigkeit nach KRÜGER et al 

(2013) wurde nicht erreicht. Die Abbildung 14 zeigt die räumliche Verteilung der Heringsmöve 

im Planungsgebiet. 

 

 

Abbildung 14: Räumliche Verteilung Heringsmöve im Umfeld der Standorte 

  








































































































































































































